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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : SuperOxy 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher 

 

Titel Lebenszyklusabschni

tt 

Verwendungsdeskriptoren 

SuperOxy Gewerblich, Verbraucher SU1, PC37 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe Abschnitt 16. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin  

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3 H272   

Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 H302   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS03 GHS05 GHS07    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Lieferant 

Air-Aqua 

Wethouder Ohmannstraat 1 

7951 SB Staphorst 

The Netherlands 

T +31 522 468 963 

info@air-aqua.com, https://www.air-aqua.com 

mailto:info@air-aqua.com
https://www.air-aqua.com/
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Enthält : Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) 

 

Gefahrenhinweise (CLP) : H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P220 - Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. 

P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 

P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 

Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 

zuführen. 

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar 

Tastbarer Gefahrenhinweis : Anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Produktname Produktidentifikator % w/w 

(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit 

Wasserstoffperoxid (2:3) 

CAS-Nr.: 15630-89-4 

EG-Nr.: 239-707-6 

REACH-Nr.: 01-2119457268-

30 

≥ 51 Ox. Sol. 3, H272 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Eye Dam. 1, H318 

Natriumcarbonat CAS-Nr.: 497-19-8 

EG-Nr.: 207-838-8 

EG Index-Nr.: 011-005-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119485498-

19 

5 – 10 Eye Irrit. 2, H319 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Produktname Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (% w/w (% 

w/w)) 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit 

Wasserstoffperoxid (2:3) 

CAS-Nr.: 15630-89-4 

EG-Nr.: 239-707-6 

REACH-Nr.: 01-2119457268-

30 

(7,5 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319 

(25 ≤ C < 100) Eye Dam. 1; H318 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Vergiftungssymptome können auch erst 

nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden 

nach dem Unfall. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Im Falle von 

Atemproblemen ärztlichen/medizinischen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 

abwaschen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort 

15 Minuten mit viel Wasser spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Magen-Darm-Beschwerden. 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Das Einatmen kann zu Reizungen der 

Atemwege führen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. Kohlendioxid (CO2). 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Brandgefahr bei Kontakt mit brennbaren 

Stoffen. 

Explosionsgefahr : Bei Umgebungsbrand Druckanstieg und Gefahr von Bersten möglich. 

Reaktivität im Brandfall : Kontakt mit Wasser oder Erhitzen führt zur Bildung von Sauerstoff. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei einem Brand können folgende Stoffe freigesetzt werden: Sauerstoff, Kohlendioxid 

(CO₂), Natriumoxid. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Schutzkleidung benutzen. Schutzhandschuhe tragen. Schutzbrille. 

Notfallmaßnahmen : Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der 

Haut vermeiden. Unbeteiligte Personen evakuieren. 

Maßnahmen bei Staub : Staubentwicklung vermeiden. Atmen Sie keinen Staub ein. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 
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6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation, 

Oberflächengewässer oder das Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden 

zu benachrichtigen. Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Rückstände 

entfernen mit: Reste mit flüssigkeitsabsorbierendem Material aufnehmen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit den Augen 

und der Haut vermeiden. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 

Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 

waschen. Staubentstehung vermeiden. Staub nicht einatmen. 

Hygienemaßnahmen : Nach Gebrauch Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 

Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 

waschen gründlich waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten. 

Lagerbedingungen : Verpackung trocken und hermetisch verschlossen halten und an einem kühlen, gut 

belüfteten Ort lagern. Behälter nicht gasdicht verschließen. Vor Verunreinigungen schützen. 

Unverträgliche Produkte : Säuren. Metalle. Metallsalze. Logen. 

Unverträgliche Materialien : brennbare Stoffe. Reduktionsmittel. 

Lagertemperatur : < 40 °C 

Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Zusammenlagerungsinformation : Lagerklasse (TRGS 510). 

Lager : Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

Deutschland 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 5.1B - Oxidierende Gefahrstoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

DNEL- und PNEC-Werte 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, dermal 12,8 mg/cm² 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 4,4 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, dermal 12,8 mg/cm² 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 4,4 mg/m³ 
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Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - lokale Wirkung, dermal 6,4 mg/cm² 

Langzeit - lokale Wirkung, dermal 2,2 mg/cm² 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,044 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,044 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 0,048 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 0,164 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 0,164 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,007 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 16,24 mg/l 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 5 mg/m³ 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. In den Nähe sollten Notfall-Augenduschen vorhanden sein. Staub nicht einatmen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. Handschuhe. Sicherheitsbrille. Schutzanzug. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille mit Seitenschutz tragen (EN 166) 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Empfehlenswert: Bei Staubentwicklung: staubdichte Schutzkleidung (EN 13982) 

 

Handschutz: 

Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) aussi bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend> 

480 Minuten Permeationszeit selon EN 374): Nitrilkautschuk zB (> = 0,4 mm), Chloroprenkautschuk (> = 0,5 mm), Butylkautschuk (> = 0,7 mm) und 

andere. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von 

Hersteller zu Hersteller unterscheiden 
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Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei Staubentwicklung: Staubmaske mit Filtertyp P2. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Weiß. 

Aussehen : Kristallinisches Pulver. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 

Brandfördernde Eigenschaften : Oxidierend. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : > 100 °C 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : > 50 °C 

pH-Wert : 10,4 – 10,8 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Wasser: 140 g/l 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 2,01 – 2,16 g/cm³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 0 % 

Schüttdichte : 900 – 1200 kg/m³ 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel. Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 

Zersetzt sich bei Erhitzung. Zersetzt sich, wenn es nass ist. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Reagiert mit Wasser. Säuren. Alkalien (Laugen). Reduktionsmittel. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. Vor Feuchtigkeit und Wasser 

schützen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Brennbare Stoffe. Säuren. Wasser. Logen. Reduktionsmittel. Metall. Metallsalze. Metalloxide. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Sauerstoff. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Dinatriumoxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

SuperOxy  

ATE oral 555,494 mg/kg Körpergewicht 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

LD50 (oral, Ratte) 893 – 1164 mg/kg Körpergewicht 

LD50 (dermal, Kaninchen) > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: other: 

ATE oral 500 mg/kg Körpergewicht 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LD50 (oral, Ratte) 2800 mg/kg Körpergewicht Animal: rat 

LD50 (dermal, Kaninchen) > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: other: 

LC50 inhalativ - Ratte 2300 mg/m³ 

ATE oral 2800 mg/kg Körpergewicht 

ATE vapours 2,3 mg/l/4h 

ATE dust/mist 2,3 mg/l/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 10,4 – 10,8 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

pH-Wert ≈ 11,6 Concentration: (≈)0,1 other: 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 

pH-Wert: 10,4 – 10,8 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

pH-Wert ≈ 11,6 Concentration: (≈)0,1 other: 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 



SuperOxy 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

09.10.2025 (Ausgabedatum) DE (Deutsch) 8/14 
 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben : Erfahrungen aus der Praxis,Kann den Magen-Darm-Trakt schädigen. ,Entfettende Wirkung 

auf die Haut,Kann Verätzung oder Reizung der Schleimhäute in Mund, Rachen und im 

Verdauungstrakt hervorrufen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

LC50 - Fisch [1] 70,7 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 4,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

LC50 - Fisch [1] 300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 

LC50 - Fisch [2] 310 – 1220 mg/l (Expositionszeit: 96 h – Spezies: Pimephales promelas [statisch] Quelle: 

EPA) 

EC50 - Krebstiere [1] 200 – 227 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp. 

EC50 - Krebstiere [2] 200 – 227 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SuperOxy  

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Wasserstoffperoxid (2:3) (15630-89-4) 

BKF - Fisch [1] (no bioaccumulation) 
 

Natriumcarbonat (497-19-8) 

BKF - Fisch [1] (no bioaccumulation) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -6,19 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 



SuperOxy 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

09.10.2025 (Ausgabedatum) DE (Deutsch) 9/14 
 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Ökologische Angaben zu Abfällen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

HP-Code : HP2 - ‚brandfördernd‘: Abfall, der in der Regel durch Zufuhr von Sauerstoff die Verbrennung 

anderer Materialien verursachen oder begünstigen kann. 

HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute 

toxische Wirkungen verursachen kann. 

HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 

Hautreizungen oder Augenschä­ digungen verursachen kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 3378 UN 3378 UN 3378 UN 3378 UN 3378 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

NATRIUMCARBONATPER

OXYHYDRAT 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT 

Sodium carbonate 

peroxyhydrate 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 3378 

NATRIUMCARBONATPER

OXYHYDRAT, 5.1, III, (E) 

UN 3378 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT, 5.1, III 

UN 3378 Sodium carbonate 

peroxyhydrate, 5.1, III 

UN 3378 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT, 5.1, III 

UN 3378 

NATRIUMCARBONAT-

PEROXYHYDRAT, 5.1, III 

14.3. Transportgefahrenklassen 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

EmS-Nr. (Brand): F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte 

Freisetzung): S-Q 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : O2 
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Begrenzte Mengen (ADR) : 5kg 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : B3 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP10 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T1, BK1, BK2, BK3 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP33 

Tankcodierung (ADR) : SGAV 

Sondervorschriften für Tanks (ADR) : TU3 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung – lose 

Schüttung (ADR) 

: VC1, VC2, AP6, AP7 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV24 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl) 

: 50 

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E 

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 967 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 kg 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P002, LP02 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC08 

Sondervorschriften für Großpackmittel (IMDG) : B3 

Tankanweisungen (IMDG) : T1, BK2, BK3 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP33 

Staukategorie (IMDG) : A 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW23, H1 

Trennung (IMDG) : SGG16, SG59 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Weiße Kristalle oder Pulver. In Wasser löslich. Gemische mit brennbaren Stoffen sind leicht 

entzündlich. Zersetzt sich bei Kontakt mit Wasser und Säuren unter Bildung von 

Wasserstoffperoxid. Gefahr der Zersetzung bei andauernder Hitzeeinwirkung (exotherme 

Zersetzung ≥ 60 °C). Bei Brand oder Einwirkung hoher Temperaturen kann es sich 

zersetzen und Sauerstoff und Dampf freisetzen. Reizt die Augen, Haut und Schleimhäute. 

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y546 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10kg 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 559 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 25kg 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 563 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 100kg 

Sondervorschriften (IATA) : A803 

ERG-Code (IATA) : 5L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : O2 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 kg 

Freigestellte Mengen (ADN) : E1 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 
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Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : O2 

Begrenzte Mengen (RID) : 5kg 

Freigestellte Mengen (RID) : E1 

Verpackungsanweisungen (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : B3 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP10 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T1, BK1, BK2, BK3 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP33 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : SGAV 

Sondervorschriften für RID-Tanks (RID) : TU3 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen - Schüttgut 

(RID) 

: VC1, VC2, AP6, AP7 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 

Be-, Entladen und Handhabung (RID) 

: CW24 

Expressgut (RID) : CE11 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 50 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe) 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen) 

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung) 

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 0 % 
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Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung) 

Seveso III Teil I (Gefahrenkategorien von gefährlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen) 

Untere Klasse Obere Klasse 

P8 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE  

Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 

Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe, Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 

50 200 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 

Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) : Dieses Produkt unterliegt dem ChemVerbotsV Anhang 2 Eintrag 2. Folgende Anforderung 

ist zu beachten: Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe nach § 8 Absatz 1, 3 

und 4. 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Ist in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) gelistet 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Nummer Code Titel Untere Klasse Obere Klasse 

1.2.8 P8 Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1, 2 oder 3, oder oxidierende Feststoffe, 

Kategorie 1, 2 oder 3 

50.000 kg 200.000 kg 

VOC-Gehalt : 0 % 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

ED Endokriner Disruptor 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 
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Abkürzungen und Akronyme: 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

WGK Wassergefährdungsklasse 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

Sonstige Angaben : HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen 

von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder 

konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder 

Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen 

sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen 

Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, 

Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder 

Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden 

sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses 

verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, 

gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht. 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 
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Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Ox. Sol. 3 Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3 

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren 

PC37 Wasserbehandlungschemikalien 

SU1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Ox. Sol. 3 H272 Berechnungsmethoden 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Berechnungsmethoden 

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden 

 

Die Einstufung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 

 


